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Schlossplatz 1, 98617 Meiningen
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E-Mail:  buergerbuero@
 stadtmeiningen.de
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Meininger Ansichten
Kirche zu Helba

Foto: K. Hackenschmidt
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Nichtamtlicher Teil

Meiningen aktuell

Meininger Ansichten

Kirche in Helba bei Meiningen
aus: Deutsche Bauzeitung von 1886, Nummer 29, Seite 169, A. 
Neumeister

Die neue Kirche in Helba, von der die beigegebenen Darstellun-
gen ein Bild geben, ist nach ihren Abmessungen wahrscheinlich 
eine der kleinsten ihrer Art. Sie bietet aber trotzdem vielleicht 
Interesse durch den von den typischen Formen abweichenden 
Grundriss und durch die bei Kirchen wohl nicht häufig vorkom-
menden Ausbildung in den deutschen Architekturformen des 
16. Jahrhunderts.

Helba ist ein kleines Dörfchen bei Meiningen, sehr malerisch in 
einem engen von bewaldeten Höhen umgebenen Thal gelegen. 
Die aus dem Mittelalter stammende alte schmucklose Kirche lag 
mitten im Dorf und genügte bei ihrer Baufälligkeit nicht den ge-
ringsten Anforderungen mehr. Durch die Freigiebigkeit des her-
zoglichen Hauses wurde für die Gemeinde der Bau der neuen 
Kirche ermöglicht. Der Bauplatz der letzteren liegt etwas erhöht 
über dem Dorf und zwar auf einer Bodensteigung rechts von 
der Hauptstraße, die durch das ThaI führt. Die unsymmetrische 
Anordnung der Sakristei sowie der seitlichen Treppe nach der 
Orgelempore und dem Glockenraum war theils durch das auf-
steigende Gelände geboten, Iheils auch deshalb gewählt, um 

die nach der Straße liegende Seite der Kirche malerischer zu 
gestalten.

Die Kirche selbst bietet im Schiff Raum für 240 Sitzplätze. Em-
poren besitzt sie mit Ausschluss der Orgel-Empore nicht. Eine 
Räumliche Trennung der Kirchenbesucher nach dem Geschlecht 
findet demnach nicht statt. Sollte sich dieselbe im Laufe der Zeit 
als wünschenswerth heraus stellen, so würde der Mittelgang 
der Kirche die Grenze bilden. Der Dachraum ist zu dem Raum 
des Schiffs zugezogen und in dem für die Kirchen des mittle-
ren Werralhales charakteristischen Holzhimmel zum Ausdruck 
gekommen. Die Orgelempore ist ausschließlich für die Schul-
jugend bestimmt. Außer dem Haupteingang an der Westseite 
besitzt die Kirche noch einen zweiten Eingang in die Sakristei für 
den Geistlichen.

Das Mauerwerk der Kirche besteht aus dem wetterbeständigen 
grauen Kalkstein, der auf den umliegenden Höhen gebrochen 
wurde. Das Holzwerk, namentlich das dem Wetter ausgesetz-
te Fachwerk der Türme und der Sakristei, ist größtenteils altes 
Fichtenholz aus dem abgebrochenen Dachstuhl der Stadtkirche 
in Meiningen. Die gedrehten 32 cm starken Säulen im Inneren 
sind Eichenholz. Die Fenster haben grünliches Glas in Rauten-

Neujahrsgruß des Bürgermeisters

Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger,

das neue Jahr hat begonnen 
und ein schwieriges Jahr mit 
unerwarteten Krisen und He-
rausforderungen liegt hinter 
uns. Die Ereignisse in 2022 
haben uns einiges abverlangt 
und in den verschiedenen Be-
reichen unserer Stadt musste 
die Arbeit unter erschwerten 
Bedingungen geleistet werden. 
Angesichts der sich schnell ver-
ändernden Rahmenbedingun-
gen fällt es vielen Menschen 
schwer, positiv in die Zukunft zu 
schauen. Beispielsweise sind In-
flation, teure Lebensmittel und 

steigende Mieten Probleme, die wir alle spüren.

So schwer es fällt, der Entwicklung der allgemeinen Lage Po-
sitives abzugewinnen, so können wir dies doch tun mit Blick 
auf konkrete Lebensbereiche in unserer Stadt. Wir können 
dies insbesondere auch da, wo uns die entstandene Situati-
on vor besondere Herausforderungen gestellt hat. Vor diesem 
Hintergrund möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, 
die sich bei der Flüchtlingshilfe eingebracht haben, sei es 
durch Spenden oder auch durch die Zurverfügungstellung von 
Wohnraum. Aktuell leben im Landkreis Schmalkalden-Meinin-
gen rund 1.400 Menschen aus der Ukraine, zeitgleich werden 
auch wieder Personen aus anderen Ländern wie Syrien, Irak 
oder Afghanistan zugewiesen. Mittlerweile verfügt unsere 

Stadt allerdings nur noch über geringe Platzkapazitäten und 
benötigt weitere Unterbringungsmöglichkeiten. Sollten Sie 
uns ein Angebot machen können, können Sie mich persönlich 
ansprechen.

Ganz besonders freut mich das Miteinander in unserer Stadt, 
das die Corona-Regelungen in den letzten Jahren zwar er-
schwert haben, welches in den Herzen der Menschen aber 
fest verankert ist. Ich beobachte nicht nur ein hohes Maß 
ehrenamtlichen Engagements sondern bin auch dankbar für 
die Leistungen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der 
städtischen Unternehmen, die die ihnen übertragenen Auf-
gaben trotz der wachsenden Herausforderungen zugunsten 
unserer Stadtentwicklung mit viel Einsatzbereitschaft erledi-
gen. All dies zeigt mir, dass die Menschen in Meiningen auch 
in schwierigen Situationen füreinander da sind.

Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger,
wir werden in 2023 an das bisher Erreichte anknüpfen und 
im Rahmen der städtischen Möglichkeiten weiter für gute  
Lebensverhältnisse in Meiningen und in den Ortsteilen arbei-
ten. Lassen Sie uns die Stärke des Zusammenhalts als Funda-
ment für die anstehenden Aufgaben des neuen Jahres nutzen 
und es gemeinsam zu einem guten Jahr machen. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen persönliches Wohlergehen und viel 
Glück.

Ihr

Fabian Giesder
Bürgermeister
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mustern mit Butzenscheiben-Einfassung erhalten, die Chorfens-
ter bunte Rautenmuster. Die Bemalung des Inneren ist einfach. 
Die geputzten Wände haben einen gelbgrauen Ton mit blauen 
Randstreifen. Sämtliches Holzwerk hat Lasurfarben-Anstrich. 
Die Rippen des Holzhimmels sowie die einzelnen Profile sind 
teilweise durch Farbtöne in roth und blau sowie Bronzierung 
hervor gehoben. Nur Orgel, Kanzel und Chorraum sind durch 
farbige Behandlung mehr ausgezeichnet. Sämtliche Arbeiten 
wurden durch Meininger Handwerker ausgeführt; nur die Orgel 
ist ein Werk des Orgelbauers Kühne aus Schmiedefeld in Thü-
ringen.

Was die architektonischen Formen der Kirche anlangt, so sind 
dieselben den deutschen Formen des 16. Jahrhunderts nach-
gebildet. Es finden sich im Werrathal und den angrenzenden 
fränkischen Bezirken noch eine ziemliche Anzahl Kirchen, die 
entweder durchweg oder auch nur in der Innenausbildung die 
charakteristischen Formen der deutschen Renaissance des 16. 
Jahrhunderts zeigen. Einige davon, ich führe insbesondere die 
originelle Kirche in Herpf bei Meiningen an, besitzen sogar noch 
die ursprüngliche mittelalterliche Bemalung. Der fünfspitzige 
Thurm, die Anwendung des Fachwerks im Aeußseren, der von 
gedrehten Holzsäulen getragene Holzhimmel des Inneren, sind 
charakteristische Eigentümlichkeiten dieser Kirchen. Um mit 
der Kirche in Helba im Charakter der Mehrzahl der Kirchen des 
Werrathales zu bleiben, wurde auch für sie die charakteristi-
schen Formen jener Kirchen gewählt.

Der Grundstein der Kirche wurde in feierlicher Weise den  
12. Mai 1884 gelegt, der Bau selbst bis zum 24. April 1885 fertig 
gestellt. Die Einweihung geschah am 21. Juni 1885. Die Kosten 
des Baues sind gering. Sie betragen mit Einschluss des Grund-
erwerbs und der sämmtlichen Ausstattung, als Kirchenbänke, 
Altar, Kanzel und Orgel, jedoch mit Ausschluss der Glocken und 
des Glockenstuhls 33 000 M.

Zinkographie nach Architektensozietät Lambert & Stahl,1887

Kulturelles

Thüringer 
Online-Bibliothek
www.thuebibnet.de

für Sie als Mitglied der Stadt- und Kreisbibliothek 

„Anna Seghers“ Meiningen 24/7 kostenfrei nutzbar!

Die Onleihe-App finden Sie im Google Play Store
oder im App Store.

Sie haben Fragen oder Probleme mit der Onleihe?
Dann ab in die Bibliothek zur eBook-Sprechstunde!

                                                                     *Änderungen vorbehalten!

Willkommen in der
Stadt- und Kreisbibliothek
„Anna Seghers“ Meiningen
Ernestinerstraße 38 / 98617 Meiningen / bibliothek@meiningen.de

Öffnungszeiten
Mo, Do, Fr 13 - 18 / Di 10 - 14 / Mi 10 - 18

Fragen?

So erreichen Sie uns 03693 502959

Zweigstelle Walldorf
Öffnungszeiten Di 11 - 15 / Do 13 - 17
03693 8827398 / walldorf@bibliothek.meiningen.de 
Thomas-Müntzer-Straße 3 / 98617 Meiningen OT Walldorf
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Na dann Film ab!
Es genügt eine aktive Mitgliedschaft in Ihrer Stadt- und Kreisbi-
bliothek Meiningen.
filmfriend - Das Filmportal für Bibliotheken bietet mehr als 
3.000 Spiel- und Dokumentarfilme, Serienfolgen und Kurzfilme 
für Filmliebhaber und Cineasten, für Familien, Kinder und Ju-
gendliche - ausgewählt mit Sachverstand und Leidenschaft und 
engagiert redaktionell betreut von der filmwerte GmbH aus 
Potsdam.
Bibliotheksnutzer*innen haben unbeschränkten Online-Zugang 
zu allen Filmen - kostenlos, werbefrei und ohne Erhebung per-
sonenbezogener Daten. Denn die Anmeldung erfolgt mit Aus-

weisnummer und Passwort der Bibliothek. Dabei wird auch die 
Altersfreigabe für Kinder automatisch geprüft.
Alle Filme können auf PC / Mac, Tablet oder Smartphone über 
den Internetbrowser oder eine Mobile App, sowie auf TV-Gerä-
ten via AppleTV oder Google ChromeCast und über die TV-App 
für Apple TV gestreamt werden.

Kontakt:
Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen
Ernestinerstraße 38, 98617 Meiningen
Tel: 03693 502959
E-Mail: bibliothek@meiningen.de

22. März 2023  I  19:30 Uhr I Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen  
  STEFFEN SCHRÖDER - Planck oder Als das Licht seine Leichtigkeit verlor 

 
28. März 2023  I  19 Uhr  I  Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen  

ANTJE WAGNER - Schattengesicht 
 

4.  April 2023  I  19 Uhr  I  Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen    
ANNETTE SCHEIBNER - Wandeln in Parks  

 
25.  April 2023  I  19:30 Uhr  I Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen    

NELE HEYSE - Ach  

 
28.  April 2023  I  19:30 Uhr  I Volkshaus Meiningen   

KAI WIESINGER - Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält 

 
3. Mai 2023  I  19:30 Uhr  I  Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen   

ROLF BERNHARD ESSIG - Pünktlich wie die Maurer 
 

8. Juni 2023  I  20 Uhr  I  Volkshaus Meiningen     
POETRY SLAM - Moderation: Felix Römer 

MEININGER

LESE
Grußwort des Bürgermeisters 
 
Frühlingslese 2023 
 
Liebe Freunde des geschriebenen und gesprochenen Wortes, 
 
zur Meininger FRÜHLINGSLESE, anlässlich derer wir in den Monaten März bis Juni 
wieder interessante Autorinnen und Autoren und eine abwechslungsreiche Mischung 
aktueller Literatur erwarten, heiße ich Sie herzlich willkommen. 
Das Programm startet am 22. März mit Steffen Schroeder und seinem Buch „Planck oder 
Als das Licht seine Leichtigkeit verlor“. In seinem vielschichtigen Buch, das große Ge-
schichte mit dem Privaten verbindet, erzählt der Autor von der Freundschaft zwischen 
Max Planck und Albert Einstein, vom Verhältnis berühmter Väter zu ihren Söhnen, von 
der Liebe in aufgewühlten Zeiten und davon, wie die Musik von Johannes Brahms alles 
miteinander verbindet. Ein weiterer Höhepunkt der Frühlingslese wird das humorvolle 
Erzähl-Programm von Autor, Literaturkritiker und Entertainer Rolf Bernhard Essig sein, 
mit seinem Buch „Pünktlich wie die Maurer“. In einem ebenso handfesten wie lustigen 
Programm erklärt er Redensarten aus dem alten wie neuen Handwerk und präsentiert 
uns die manchmal schier unglaublichen Hintergründe dieser Sprachschätze. 
Bei der Zusammenstellung des Programms haben die Gestalter um Sylvia Gramann-
Reepschläger, die Leiterin unserer Stadt- und Kreisbibliothek, auch diesmal an ein viel-
seitig interessiertes Publikum gedacht. So werden die Freunde des Poetry Slams am 4. 
April bei einem moderner Dichterwettstreit, bei dem die Slammer mit selbstgeschrie-
benen Texten gegeneinander antreten, auf ihre Kosten kommen. 
Mit ihrer FRÜHLINGSLESE weckt und nährt die Stadt Meiningen auch in diesem Jahr 
wieder die Lust aufs Lesen. Bei allen Organisatoren möchte ich mich dafür recht herz-
lich bedanken. Ich danke auch allen Unterstützern, namentlich der Rhön-Rennsteig-
Sparkasse, ohne deren Engagement dieses Veranstaltungsformat nicht so erfolgreich 
sein könnte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihr 
Fabian Giesder
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„Der kleine Prinz“ - Puppenspiel nach Antoine de Saint-Exupé-
ry, ab 6 Jahren
Der kleine Prinz lebt allein auf einem kleinen Planeten mit drei 
Vulkanen und einer besonders empfindlichen Blume. Als er an 
der Liebe der Blume zu zweifeln beginnt, begibt er sich auf eine 
Reise. Sein Streifzug führt ihn auch auf die Erde, in die Wüste 
Sahara. Dort trifft er auf einen abgestürzten Piloten und erzählt 
ihm von seiner Expedition - über Freundschaft, Liebe und Fern-
weh; ein mit Live-Harfenmusik untermaltes poetisches Plädo-
yer für Zusammengehörigkeit und Menschlichkeit.
Termin: 26.02.2023, Kammerspiele

Aus dem Schauspiel

„Antigone“ - Tragödie von Sophokles
Die Stadt Theben hat eine Epidemie und einen Bruderkrieg 
überstanden. Die Leichen der Kontrahenten liegen noch auf 
dem Schlachtfeld, da erlässt der neue König ein Gesetz, das es 
bei Todesstrafe verbietet, Polyneikes, den Angreifer der Stadt, 
zu bestatten. Antigone, Schwester des Toten, widersetzt sich 
und beruft sich auf ein höheres Recht. Ihre Verurteilung und ihr 
Selbstmord bringen den ganzen Staat ins Wanken. Ob vor 2500 
Jahren oder heute, Sophokles konfrontiert uns immer wieder 
mit den großen Fragen menschlicher Zivilisation: Was ist ge-
recht, was Menschlichkeit?
Termin: 16.02.2023, Kammerspiele

Antigone; Foto: Christina Iberl

Aus dem Musiktheater

„Ivan IV.“ - Grand opéra in fünf Akten von Georges Bizet
Seine grausamen Taten bringen Ivan IV. schon zu Lebzeiten 
den Beinamen „der Schreckliche“ ein. Georges Bizet lässt sich 
von der Geschichte des Zaren inspirieren und entwickelt eine 
Oper, die eindrucksvoll russisches Lokalkolorit und große Mas-
senszenen vereint. Es ist eine Liebesgeschichte inmitten eines 

Staatstheater Meiningen

Der Februar im Theater
Für unsere Jüngsten

„Robinson“ - Die Insel im Kopf, Puppenspiel frei nach Daniel De-
foe, ab 12 Jahren
Inmitten eines Häusermeeres lebt Robert Kreutzner allein in 
seiner kleinen Wohnung. Mit Hilfe von Reisekatalogen träumt 
er sich in ferne Länder. Für alle anderen Wünsche hat Robert 
eine einfache und praktische Lösung gefunden: Er lässt sie 
sich als Paket nach Hause liefern. Doch eines Tages trifft eine 
unerwartete Bestellung ein. In dem Päckchen liegt ein kleiner 
Schiffbrüchiger: Robinson Crusoe, der Robert zum Verwechseln 
ähnlich sieht.
Termine: 4.02., 6.02.2023, Rautenkranz

Robinson; Foto: Christina Iberl
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Religions- und Kulturkonflikts und fußt auf dem Leben Ivans und 
seiner zweiten Ehefrau Marie - ohne Anspruch auf historische 
Korrektheit. Unbekanntes faszinierend zu inszenieren, gelang 
Hinrich Horstkotte in Meiningen bereits mit Händels „Amadigi 
di Gaula“, nun transferiert er Bizets Opernrarität erstmals in vol-
ler Länge auf die Bühne.
Premieren: 24. und 26.02.2023, Großes Haus

Für Ballettfreunde

„Giselle“ - Uraufführung, Ballett von Adolphe Adam
Mädchen trifft Junge, Junge trifft Mädchen - es könnte so ein-
fach sein. Bei Giselle und Prinz Albrecht ist dem nicht so. Sie ist 
Hilarion versprochen, er soll Bathilde heiraten. Für einen kurzen 
Augenblick ist die Liebe stärker und beide verlieren sich in ihr. 
Prinz Albrecht folgt seinen Pflichten, Giselle versinkt in Kummer 
und Wahnsinn, stirbt. Die Wilis, mythische Waldwesen, nehmen 
sie in ihre Gemeinschaft auf. Königin Myrtha erklärt ihr, dass sie 
als vor der Hochzeit betrogene Braut jeden Mann in den Tod 
tanzen muss, der sich in der Nacht im Wald verirrt.

Termine: 10.02., 18.02., 19.02.2023, Großes Haus

Giselle; Foto: Carola Hoelting

eckeLyrik
Der Januar

Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege.
Der Weihnachtsmann ging heim in seinen Wald.
Doch riecht es noch nach Krapfen auf der Stiege.

Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege.
Man steht am Fenster und wird langsam alt.

Die Amseln frieren.
Und die Krähen darben.

Und auch der Mensch hat seine liebe Not.
Die leeren Felder sehnen sich nach Garben.

Die Welt ist schwarz und weiß und ohne Farben.
Und wär so gerne gelb und blau und rot.

Umringt von Kindern wie der Rattenfänger,
tanzt auf dem Eise stolz der Januar.

Der Bussard zieht die Kreise eng und enger.

Es heißt, die Tage würden wieder länger.
Man merkt es nicht. Und es ist trotzdem wahr.

Die Wolken bringen Schnee aus fremden Ländern.
Und niemand hält sie auf und fordert Zoll.

Silvester hörte man’s auf allen Sendern,
dass sich auch unterm Himmel manches ändern

und, außer uns, viel besser werden soll.

Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege.
Und ist doch hunderttausend Jahre alt.

Es träumt von Frieden. Oder träumt’s vom Kriege?
Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege.

Und stirbt in einem Jahr. Und das ist bald.

Emil Erich Kästner
(23. Februar 1899 in Dresden, † 29. Juli 1974 in München)

Ortsteile und Gemeinden

Ortsteil Dreißigacker
Zusammenkommen und -bleiben
Unter dem Motto können die meisten der letzten Wochen und 
auch in nächster Zeit zusammengefasst werden. Es ging und es 
geht um wichtige Begegnungen für ein jedes Gemeinwesen, 
trotzdem auch weiterhin Viren unterwegs sind.

Fotos: Diana Bohn und Annelie Reukauf
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Viele bedauerten wahr-
scheinlich, dass der Drei-
ßigäckerer Weihnachts-
markt nicht zustande 
kam. Zum Glück wurde 
dieses traditionsreiche 
Event auch nur durch 
Mundpropaganda bewor-
ben. Wo die Enttäuschung 
zu groß wurde, hat man 
sich beholfen. Junge Leu-
te organisierten spontan 
einen Glühweintreff vor 
dem alten Spritzenhaus. 
Juliane, Robert, Steffen, 
Christian und Frank waren 
dann selbst überrascht, 
dass die Aktion so gut an-

genommen wurde. Nach Abzug der Unkosten konnte Ortsteilrat 
und Papa Frank Eberwein der Kindergartenchefin Frau Grelck 
noch vor Weihnachten eine Spende von 200 € überbringen.

Fotos: privat

Eine kleine aber urige Weihnachtsfeier veranstalteten die 
Dreißigackerer Hobbykünstler, die im alten Jahr mit einer se-
henswerten Ausstellung im Flur des Dorfgemeinschaftshauses 
zu sehen waren. Kurzweilig verlief der Abend und offenbarte 
zudem weitere Talente. Sylvia Kovacs las aus ihren Gedichten, 
in der Flurgalerie war sie bereits mit drei Bildern vertreten. 
Ihr ehemaliger Lehrer Karl Thränhardt, im Zweitberuf Galerist 
und Autor, las ebenfalls aus seinem Gedichtband „Kunst und 
Poesie“ (erschienen 2020). Eine weitere Überraschung war die 
Powerpoint-Präsentation von Marianne Wagner, welche die 
immer noch schönen Flecken und Landstriche um Dreißigacker 
herum mit der Kamera aufspürt. Wie Diana Bohn hat sie den 
speziellen Blick für Stimmungen, Details in Flora und Fauna, die 
dem Vorbeifahrenden in der Regel entgehen. Dieser Abend im 
Dezember diente dem künstlerischen Austausch. Aber nicht 
nur kreativ - auch caritativ waren die Dreißigackerer Aussteller 
unterwegs. So wurde durch Kauf, Spende, Verkauf und Gäste-
bewirtung die ebenfalls im Haus befindliche Adventsstube von 
den Ausstellern unterstützt.

Dreißigacker hat was... gegen den Hunger in der Welt! Die 
Spendenaktion aus dem Vorjahr wurde heuer fortgesetzt. Denn 
die Dürreregionen der Welt weiten sich aus und die Not der 
Mütter, ihre Kinder durchzubringen, droht aus dem Blick zu ge-
raten. Uns geht es gut und wenn wir was organisieren gegen die 
Gleichgültigkeit, geht es uns noch besser.

Foto-Medley: Diana Bohn

Danke an alle, die sich in der Adventsstube eingebracht haben. 
Vor allem heuer Dank an die Familien und Freunde der „Kreati-
ven“. Die Aktion zugunsten der Welthungerhilfe erbrachte 583 
€ und es wurde privat verdoppelt.

Fotos: Diana Bohn und Annelie Reukauf
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Am Gelingen waren viele beteiligt: Pfarrer Aaron Laßmann-Rog-
ge und Organistin Ulrike Röhrig. Marko und René haben den 
Baum besorgt, mit Karla zusammen geschmückt. An Giselas 
Christbaumschmuck werden wir wohl alle Jahre wieder unsere 
Freude haben. Christiane Müller-Abt hat mit einer begeisterten 
Kinderschar ein Krippenspiel einstudiert und letztlich wegen 
Erkrankungen im Ensemble improvisiert und umbesetzt. Selbst 
aus Offenbach ließen wir kurzfristig einen der Heiligen drei Kö-
nige kommen … Weihnachten fiel nicht aus. In der Kirche nicht 
und nicht in den Herzen der Gottesdienst-Besucher. Die Kollek-
te ging an die Hilfsorganisation „Brot für die Welt“.

Am Ende eines Jahres zieht man Bilanz und hinterfragt besten-
falls auch das eigene Tun. Doch nach allgemeiner Lesart hat 
man sich ja nichts vorzuwerfen. Eine wirkliche Ausnahme bildet 
das Interview mit unserem Ehrenbürger in Neuseeland. Paul 
Oestreicher reicht es nicht, sich huldigen zu lassen, wenn er Ge-
burtstag hat. Nein, er möchte auch gehört werden, solange er 
noch lebt. Denn er hat uns etwas zu sagen in der alternativen 
Neujahrsansprache, die das MT dankenswerter Weise druckte: 
Geben ist seliger denn Nehmen. Und Verhandeln ist besser als 
Verschandeln.

Foto vom Schaukasten: Annelie Reukauf

Ein kleinerer Schaden entstand noch im alten Jahr durch einen 
älteren Fahrzeugführer vor dem Langen Bau und zwar am Tag 2 
als vor Blitzeis gewarnt worden war. Nachdem sich Zeugen mel-
deten, schickte der Stadtservice Kollegen Pichl zur vorläufigen 
Sicherung und Schadenaufnahme.

Foto: Stadtservice

Privatleute machten aus ihrer begehrten Fisch-Räucherei an 
der Hauptstraße zu Silvester ebenfalls eine Benefizaktion. An-
nemarie Kilian, Ines und Ingolf Hunneshagen sowie Heiko Trie-
bel und Sohn hießen am letzten Tag des Jahres die Nachbarn 

Unser Kindergarten „Zum Sonnenhügel“ hat wie im letzten Jahr 
selbstgemachte Weihnachtsbriefe versandt an viele Senioren 
im Ortsteil. Vorrangig wurden die bedacht, die an den früheren 
Kindergartenauftritten im Dorfgemeinschaftshaus Interesse ge-
zeigt haben. Die persönliche Weihnachtspost war eine schöne 
Einstimmung auf’s Fest, zu dem für viele Familien im Dorf auch 
der Heiligabend-Gottesdienst dazugehört.

Fotos: Isabel Schreiber



Seite 9 | Nr. 1/2023 vom 21.01.2023 Amtsblatt der Stadt Meiningen und der Gemeinden Rippershausen und Untermaßfeld

Das Team Dorfgalerie beim Ausstellungswechsel in Aktion: 
Karl Thränhardt, Jens Kleffel und Marianne Wagner. Nicht im 
Bild aber dank seiner Mitstreiter immer im Bilde: Vereinschef 
Wolfgang Kleffel. Eine neue Schau ist in Vorbereitung und sicher 
wieder einen Besuch wert, immer freitags von 15 bis 17 Uhr. 
Während die Öffnungszeiten der Bibliothek auf den Dienstag 
gerückt sind, ebenfalls von 15 bis 17 Uhr sollte man sich für das 
neue Jahr die Nutzung der kostenlosen Leih-Bücherei am Ort 
einmal vornehmen.

Fotos: Annelie Reukauf

Mit einer Weihnachtsbaum-Einsammelaktion begann die Ju-
gendfeuerwehr im noch jungen Jahr im Ortsteil auf der Höh‘ 
Präsenz zu zeigen. Eigentlich schon 2 Tage vorher, als die Ein-
satzkräfte zu einem Schornsteinbrand in Dreißigacker gerufen 
wurden. Schön, dass es sie gibt: die Helfer in der Not. Doch auch 
die Gemeinschaftspflege haben sich der dörfliche Feuerwehr-
Verein und die Aktiven seit Jahren auf die Fahne geschrieben 
und auf die Nachwuchsgewinnung wird unter der Regie von Ju-
liane Thomas der Focus gerichtet. Jedenfalls war das „Bergfeu-
er“, mit dem die Baumentsorgung am Abend des 7. Januar auf 
dem Spielplatz seinen Höhepunkt hatte, eine gute Gelegenheit 
sich zu treffen und Jung und Alt ein Gemeinschaftserlebnis zu 
bieten, wie es dieses Jahr noch mehrere geben soll.

mit Glühwein auf dem Hof willkommen und die Dreißigäckerer 
gaben sich die Klinke in die Hand. Am Ende des Tages (und des 
Jahres) war das gelbe Sparschwein gut gefüllt und die Initiato-
ren freuten sich über ein Superergebnis: 200€ für’s Hospiz!

Fotos: Annelie Reukauf

2022 ging zu Ende und 2023 wurde begrüßt. Mit mehr Krach als 
erwartet und als uns gut tut.

Collage: Diana Bohn
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Ortsteil Henneberg
Singen im Advent in Henneberg
Traditionell, wie in jedem Jahr, waren unsere Zwergenkinder, 
egal ob groß oder klein, in der Adventszeit in unserem Dorf un-
terwegs.
Zum Weihnachtssingen klingelten wir an jeder Haustür und 
erfreuten die Bürger mit weihnachtlichen Liedern, wie „Kling 
Glöckchen, klingelingeling“, „Oh Tannenbaum“ oder „Guten 
Tag, ich bin der Nikolaus“. Oft wurden sie untermalt mit den 
lieblichen Klängen einer Triangel, dem Schellenkranz oder 
Glöckchen.

Wir möchten uns recht herzlich für alle Süßigkeiten und Spen-
den bedanken, die uns überreicht wurden. Wir haben uns sehr 
darüber gefreut.

Fotos: Michael Weiprecht

Zuletzt machten auch 
die Sternsinger in Dreißi-
gacker Station. In bester 
ökumenischer Traditi-
on waren verschiedene 
Gruppen ausgeschwärmt, 
um nach altem Brauch 
Gottes Segen für das neue 
Jahr in die Häuser zu brin-
gen, wo sie willkommen 
sind. Weil das aber in un-
seren Breiten längst nicht 
alle sind, wurde um eine 
Einladung gebeten. In 
den Langen Bau jedenfalls 
kam die kleine Meininger 
Abordnung, welche sich 
an der diesjährigen Akti-

on zum Dreikönigssingen beteiligte, nicht vergebens. Das neh-
men wir als gutes Zeichen.

Foto: Annelie Reukauf
Annelie Reukauf
Ortsteilbürgermeisterin Dreißigacker
Ortsteilbüro Dreißigacker
Tel.: 0151 42213-143
dreissigacker@ortsteil.meiningen.de
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Ortsteil Herpf
Weihnachtsprojekt in der Herpfer Grundschule

„So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit…“ aber nicht nur 
heimlich sondern auch tierisch aufregend ging es zu in der Her-
pfer Grundschule an ihren letzten beiden Schultagen.
Das Lehrer- und Erzieherteam um Direktorien Michaela Wichert 
haben sich nämlich etwas ganz Besonderes für ihre Schützlinge 
ausgedacht.
Denn endlich konnten alle wieder gemeinsam die Advents- und 
Vorweihnachtszeit genießen. Hierzu gehörte nicht nur Basteln 
und Backen, sondern auch ein Besuch im Meininger Theater 
zum Weihnachtsmärchen und zum Abschluss die beiden Pro-
jekttage ganz im Sinne von Weihnachten.
Zwei Tage lange konnten die Kinder nach Herzenslust Weih-
nachtstraditionen mit allen Sinnen genießen. So bastelten sie 
Sterne, Weihnachtsgutscheine und Tischlaternen, erlebten die 
Weihnachtsgeschichte einmal ganz anders, backten Crepes und 
Plätzen, malten nach Musik, tanzten und sogar Entspannung 
konnten sie genießen.
Alle Klassen haben was einstudiert und durften das in ihrer al-
lerletzten Stunde in diesem Jahr der gesamten Schule vorfüh-
ren.
Es war von allem was dabei. Balthasar aus der 4 b begann mit 
einem Weihnachtsgedicht. Hanna aus der 3 b mit ihrem Flöten-
solo folgte weiter im Programm.
Auch Romy und Raphael aus der 3 b führten ein musikalisches 
Solo auf. Während Romy an der Gitarre mit den Klängen zur 
Weihnachtsbäckerei verzauberte, stimmte Raphael am Key-
board mit seinem fehlerfreien „Jingle Bells“ zum mitsummen 
und mitsingen an. Der tobende Applaus der anderen Kinder im 
vollen Herpfer Kulturhaus sorgte für Gänsehaut.
Während die Klasse 4 a ihre tollen Elfen mit einem wunder-
schönen Gedicht auf die Bühne schickten, sangen die Kinder 
der Klasse 1 b ein zauberhaftes Weihnachtslied und von der 1 
a wurde das Gedicht vom Pfefferkuchenmann herzzerreißend 
vorgetragen.
Die Klassen 2 a und b führten die Weihnachtsgeschichte als 
Klanggeschichte auf.
Eine berührende und zum Nachdenken anregende Situation 
spielte die Klasse 3 a nach „Ein Geschenk für Friederich“. So tol-
le und wertvolle Geschenke boten ihm seine Freunde an, doch 
Friederich lehnte alle ab, denn er wünschte sich lieber Zeit, Zeit 
mit seinen Freunden zum Spielen, Lachen und Drachen steigen 
lassen.
Am Ende trug Hannes aus der 4 b noch ein Gedicht vor und Frau 
Wichert verabschiedete die Kinder mit wundervollen Weih-
nachtswünschen in die Ferien.

Aber so einfach wollten die Schülerinnen und Schüler die 
Grundschule nun doch noch nicht verlassen. Sie hatten nämlich 
während ihrer Projekte eine Gesangsdarbietung mit Klängen 
von Bechern auf dem Tisch und einen Weihnachtstanz gelernt, 
den sie unbedingt noch aufführen wollten.

Nachdem alle gemeinsam noch aus voller Kehle „In der Weih-
nachtsbäckerei“ gesungen hatten, verabschiedeten sich alle von 
ihren Lehrerinnen und gingen gut gelaunt und zufrieden ent-
weder in die Hortbetreuen, wo sicherlich noch weitergefeiert 
wurde, oder nach Hause.
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Endlich wieder das Dröhnen von Motoradmotoren, Staub und 
super Zeiten beim German Cross Country des MSC Walldorf e.V.
Auf der Kirchenburg wurden wieder Störche beringt. In diesem 
Jahr erhielten sie die Namen Florian - für die Feuerwehr, Ute für 
die Ortsteilbürgermeisterin und Inge für unsere Orgelspielerin.
Eine wunderschöne Tradition wurde fortgesetzt. Am Teich, wo 
auch die Schwanenfamilie wieder 5 kleine Schwäne präsentier-
te, wurden die 13 Babys von 2021 willkommen geheißen.
Juni 2022
Bei herrlichem Wetter konnte die Feuerwehr Wache 5 in Wall-
dorf ihr Feuerwehrfest feiern.
Nach langer, intensiver und vor allem kräftezehrender Vorbe-
reitung gingen die Simsons mit fantastischen Veranstaltungen 
endlich auch wieder, diemal auf einem ungewohnten Gelände 
an den Start.
Zur gleichen Zeit fand auf unserer Kirchenburg der Yogasommer 
mit über 100 Teilnehmern statt.
Für den Walldorfer Frauenfußball ging eine Ära zu Ende. Die 
Fußballerinnen beendeten ihr aktive Spielzeit, nachdem sie al-
les gewonnen hatten, was man gewinnen konnte.
Ein gelungenes Rockkonzert fand auf der Kirchenburg mit der 
Band „Die Laubfrösche“ statt.

Rückblick Juli 2022 - Dezember 2022 in der nächsten Ausgabe.

Am 24.12.2022 fand traditionell das 
Krippenspiel auf der Kirchenburg statt.
Vielen Dank dem Kirchenburgverein, 
dem Gemeindekirchenrat und vor al-
lem Frau Ulla,die die Fäden in der Hand 
hielt. Allen Zuschauern hat das Krippen-
spiel sehr gut gefallen, auch unseren 
Gästen, Herrn Giesder, Bürgermeister 
von Meiningen sowie dem Intendanten 
des Meininger Theaters, Herrn Neundorff von Enzberg mit sei-
ner Gattin.

Ortsteil Walldorf
Was ist los in Walldorf?

Ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neues Licht,
neue Gedanken und neue Wege zum Ziel...
Einen guten Start ins Jahr 2023 wünsche ich allen Walldorfern.
Das kommende Jahr soll uns neuen Mut geben, um alte Ängste 
zu überwinden und neue Wege zu gehen.“
2023 soll ein Jahr werden, von dem aus wir einen Blick nach 
vorn wagen- sicherlich keinen Blick nach vorn im Zorn, aber 
einen nachdenklichen Blick, einen kritischen Blick und einen 
abwägenden Blick. Vor allem mit Blick darauf, wie wir den Her-
ausforderungen 2023 zeigen können, das wir ihnen gewachsen 
sind.

1. Rückblick auf Höhepunkte 2022:
Januar 2022
Die Schafgasse wurde fertiggestellt
Das Projekt „Schattenkinder“ weilte für eine Woche in den Win-
terferien auf der Kirchenburg.
Nach 100 Tagen Ruhepause konnte die 1. Mannschaft wieder in 
die Vorbereitungsphase starten.
Februar 2022
Erzieher und Kinder im Kindergarten ließen es sich nicht neh-
men, Fasching zu feiern.
März 2022
Auf der Kirchenburg wurden Himmelsliegen aufgestellt und 
Brot gebacken.
Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Wache 5 übten 
den Aufbau einer langen Wegstrecke zur Förderung von Lösch-
wasser, eine 1500 m lange Löschstrecke wurde aufgebaut.
April 2022
Tandemfahrer mit und ohne Sehbehinderung machten Station 
auf unserer
Kirchenburg.
Der Sportverein richtete endlich wieder ein Maifeuer aus.
Die Weihnachtsfeier der Senioren und der Neujahrsempfang 
wurden nachgeholt.
Am Baggerpark entstand in Zusammenarbeit mit dem Berufs-
förderwerk, der Zimmerei Danz und dem Stadtservice eine 
überdachte Sitzgruppe.
Die Mitarbeiter des Stadtservice Walldorf erhielten ein neues 
Auto.
Mitarbeiter, Planer und Bauarbeiter des Aus- und Fortbildungs-
zentrum Walldorf feierten am 05.05.2022 Richtfest für das 
neue Internat
Mai 2022
Walldorf kämpfte um die Antenne Thürigen Party, musste sich aber 
den beiden Städten Meiningen und Wasungen geschlagen geben.
Besuch von der Staatssekretärin, Frau Schenk sowie der MdL, 
Frau Merz erhielt unser Pflegezentrum Werraaue.
Ein wunderschönes Projekt gestaltete der Zirkus Sperling mit 
der Grundschule „Landsbergblick“.
Der Kirchburgverein Walldorf setzte seine Konzertreihe mit ei-
nem weiteren OpenAir-Konzert fort. Es spielte das Künstlerkol-
lektiv „Foxy Fusion“ aus Meiningen.
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Im gut gefüllten Kressehof fand im Dezember für die Senioren 
des Ortes die Weihnachtsfeier 2022 statt. Durch den Nachmit-
tag wurden sie von der Band Halimu begleitet und der Kinder-
garten brachte mit einem kleinen Programm Weihnachtsgrüße.

Während alle Walldorfer Bürger Sylves-
ter feierten, mussten die Kameraden 
der Wache 5 kurz vor Jahresende zum 
Einsatz ausrücken. Dieser erwies sich 
zwar als Fehlalarm, aber trotz allem wa-
ren unsere Kameraden der Feuerwehr 
in Bereitschaft. Angesichts der Ausschreitungen in größeren 
Städten und der eskalierenden Gewalt gegenüber Menschen, 
die nur Leben retten und die Bevölkerung schützen wollen, ge-
bührt allen diesen Menschen ein großes Dankeschön, schön, 
dass es euch gibt!

In der Adventszeit erzählte Frau Holle alias Frau Prüfer in der 
Bibliothek am Kamin Weihnachtsmärchen. Viele Kinder lausch-
ten gespannt und ließen sich in die Zauberwelt der Märchen 
entführen. Vielen Dank Frau Prüfer auch für das Engagement in 
unserer Bibliothek.

Ausblick auf Januar 2023
27.01.2023 19.30 Uhr Vortrag „Faszination Moor“
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Im Dezember verabschiedete sich Bernd Har-
tung als Pächter des Sportlerheims “Wanzka“.
Mit einer Party für alle Sportler ließ er 
die Jahre Revue passieren. Höhen und 
Tiefen konnte er im Sportlerheim erle-
ben. Bis in die frühen Morgenstunden 
wurde gefeiert.
Wir wünschen Herrn Hartung alles Gute 
für den neuen Lebensabschnitt.
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Herzlichen Glückwunsch Heinrich von Berlepsch!
Unser ehemaliger Pfarrer erhielt aus den Händen von Minister-
präsident Bodo Ramelow den Bundesverdienstorden für sein 
Engagement beim Aufbau der 2012 abgebrannten Kirche.

Heinrich von Berlepsch setzte seine Visionen um und begleitete 
den Wiederaufbau mit Herzblut. 2019 konnte die Kirche einge-
weiht werden. Vielen Dank lieber Heinrich von Berlepsch, die 
Auszeichnung ist hochverdient.

Nach 2 Jahren wollen auch die Sandha-
sen wieder Karneval feiern, unter dem 
Motto:

Un iss die Welt aa so meschant,
mi Saandhose halle ni dn Rand.

Los gent es am 04.02.2023 20.11 Uhr 
mt dem karnevalistischen Auftakt, der 
wieder viele tänzerische Highlights ah-
nen lässt. Am Sonntag feiern die Kinder 
ab 15.11 Uhr ihren Fasching, der viele 
Überraschungen bereithält.
Kartenvorverkauf 10.00 € im tegut und im Studio M1,
Abendkasse 12,00 €.
Wir wünschen dem KV Sandhasen Walldorf e.V. gutes Gelingen 
und viele Gäste.
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handveredelungen an getopften und wurzelnackten Bäumen 
vornehmen. Hierzu ist auch noch bis Mitte Januar das Gewin-
nen von Edelreisern an Kernobst möglich, allerdings nur an 
frostfreien Tagen.
Vermehrung:
Stachelbeeren und Johannisbeeren können im Januar durch 
Stecklinge vermehrt werden.
Aussaat:
Auf der Fensterbank können jetzt erste Gemüsepflanzen ausge-
sät und angezogen werden. Besonders robuste Gemüsesorten 
sogar im Gewächshaus oder im Frühbeet.
Fensterbank: Artischocken, Aubergine, Brokkoli, Chili, Kohlrabi, 
Kresse, Paprika, Physalis, Porree, Salat, Sprossengemüse
Gewächshaus: Gartenkresse, Feldsalat, Rettich, Spinat, Weiß-
kohl, Winterportulak
Frühbeet: Radieschen, Spinat
Beet: Bärlauch, Waldmeister
Ernte von Saisongemüse:
Wer in Sommer und Herbst vorgesorgt hat, kann nun an frost-
freien Tagen ernten:
Gewächshaus: Chicorée, Feldsalat, Knollensellerie, Spinat
Beet: Champignons, Grünkohl, Pastinaken, Porree, Radicchio, 
Rosenkohl, Schwarzwurzel, Steckrüben, Topinambur, Wirsing
Rasen:
Der Rasen hat eine Wachstumspause und sollte möglichst in 
Ruhe gelassen werden.
Frühbeete bauen:
Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um ein eigenes Frühbeet für 
die zeitige Aussaat von Gemüse zu bauen.
Gewächshaus vor Schnee schützen:
Damit die Dachplatten nicht brechen, ist es besonders bei Ge-
wächshäusern mit geringer Dachneigung wichtig, sie regelmä-
ßig mit einem Schneeräumer oder Besen von der Schneelast zu 
befreien.
Vorräte kontrollieren:
Äpfel, Möhren, Kartoffeln oder Rote Beete können gut über den 
Winter hinweg aufbewahrt werden. Damit die Vorräte lange 
halten, sind regelmäßige Kontrollen auf Faulstellen nötig - be-
troffenes Gemüse gleich aussortieren, um ein Übergreifen auf 
das restliche Gemüse zu verhindern.
Die ersten Blüten im Jahr
Winterblühende Pflanzen sind bei Gärtnern äußerst beliebt. 
Wer sie im Garten hat, kann sich jetzt erfreuen an:
Blumen und Stauden: Christrose, Lenzrose, Schneeglöckchen, 
Schneeheide, Kleiner Winterling
Gehölze: Winterblüte, Winter-Duftschneeball, Winter-Maho-
nie, Winter-Jasmin, Winterkirsche, Zaubernuss
Auch im Januar mit seinem kalten Wetter ist es an frostfreien 
Tagen möglich, Kaltkeimer wie Christrose, Kornblume, Mohn 
oder Eisenhut auszusäen. Sie brauchen die niedrigen Tempera-
turen, um anschließend im Frühjahr keimen zu können.
Selbst Blumenzwiebeln wie Schneeglöckchen, Narzissen, Tul-
pen, Krokusse können noch im Januar gepflanzt werden. Zwar 
kann es im Standjahr zu Wachstumsverzögerungen und einer 
späteren Blüte kommen, die jedoch im Folgejahr schon ausge-
glichen sind.
Wir wünschen allen Gartenfreunden und denen, die es wer-
den möchten ein gesundes, erfolgreiches und glückliches neu-
es Jahr.
Ihr Regionalverband der Gartenfreunde

Zwergmispel

Jede Stunde ist ein Baustein für die Zukunft.
(Weisheit aus Ägypten)

In diesem Sinne gratulieren wir
allen Geburtstagskinder im Monat Januar

und wünschen ihnen alles Gute,
vor allem Gesundheit.

Vereinsnachrichten
Regionalverband der Gartenfreunde  
Meiningen-Schmalkalden e. V.

Gartenbörse des Regionalverbandes 
der Gartenfreunde
Der Regionalverband der Gartenfreunde
bietet im Raum Meiningen nachstehende  
Gärten / Parzellen
zum Pächterwechsel an.

KGV Habichtsburg 1 Parzelle
KGV Haßfurter Wand 1 Parzelle
KGV Hohe Leite 1 Parzelle
KGV Landsberg 10 Parzellen
KGV Schafhof 1 Parzelle
KGV Waldfrieden 7 Parzellen
KGV Werratal 13 Parzellen
KGV Am Mühlberg, Mehmels 1 Parzelle
KGV Zur Erholung, Walldorf 3 Parzellen
KGV Römhild 6 Parzellen

Interessenten wenden sich bitte an den
Regionalverband der Gartenfreunde,
Leipziger Str. 71, 98617 Meiningen,

Tel: (03693) 820995,
E-Mail: rv-gartenfreunde-mgn-sm@freenet.de
oder direkt an die Vereine/Kleingartenanlagen.

Wir geben Ihnen gern einen Termin
zur Besichtigung der Gärten.

www.regionalverband-gartenfreunde-mgn-sm.de

Gartentipps
Im ersten Monat des Jahres gibt es im Garten schon so man-
ches zu tun. Baum- und Strauchschnitt, Aussaat, ja sogar Ernte 
stehen auf dem Plan.
Baum- und Strauchschnitt:
Kernobst wie Äpfel, Birnen oder Quitten können an Tagen mit ei-
ner Temperatur über -5 °C geschnitten werden. Beim Schneiden 
sollte jedoch darauf geachtet werden, dass ein möglichst trockener 
Tag für den Schnitt gewählt wird - dies minimiert das Risiko für das 
Eindringen von Krankheitserregern über die Schnittwunden.
Obstbäume veredeln:
Wer seine Obstbäume veredeln möchte, sollte den Januar auf 
jeden Fall nutzen. In diesem Monat lassen sich noch Winter-
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Kirchliche Nachrichten

Kreisdiakoniestelle Meiningen

Veranstaltungen und Termine im Februar 2023

Wann? Was? Wo?
Mittwoch, 01. Februar 2023,
17.30 Uhr

Trauertreff Meiningen Kreisdiakoniestelle, Neu-Ulmer Str. 25 b

Dienstag, 07. Februar 2023,
14 Uhr

Selbsthilfegruppe Psyche Kreisdiakoniestelle, Neu-Ulmer Str. 25 b

Samstag, 11. Februar 2023,
14.30 - 17 Uhr

Diakonie-Fasching für Menschen
mit und ohne Behinderungen

Kinderhaus Regenbogen, Synagogenweg 2

Mittwoch, 15. Februar 2023,
14 Uhr

Selbsthilfegruppe Parkinson Kreisdiakoniestelle, Neu-Ulmer Str. 25 b

Dienstag, 21. Februar 2023,
14 Uhr

Selbsthilfegruppe Psyche Kreisdiakoniestelle, Neu-Ulmer Str. 25 b

Wenn nicht anders angegeben, befinden sich die Veranstaltungsorte in der Stadt Meiningen.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Kreisdiakoniestelle Meiningen, Neu-Ulmer Str. 25b, 98617 Meiningen. Tel.: 03693-503057

Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Meiningen

Öffentliche Bekanntmachung

über Nachschätzungsarbeiten aufgrund des § 11 
des Bodenschätzungsgesetzes  
(Neufassung vom 20.12.2007)  
in Teilen der Gemarkung Henneberg
Aufgrund wesentlich veränderter Ertragsbedingungen ist eine 
Überprüfung und Nachschätzung der bodengeschätzten Flä-
chen erforderlich geworden.
Nach den Bestimmungen der Neufassung des Bodenschät-
zungsgesetzes vom 20. Dezember 2007 (§ 18 BodSchätzG) in 
Verbindung mit § 6c der Thüringer Verordnung zur Bestimmung 
der Bezirke und Sitze der Finanzämter und zur Übertragung von 
Zuständigkeiten (ThürFAZustVO) sind diese Arbeiten vom Schät-
zungsausschuss des Finanzamtes Suhl durchzuführen.
Der zeitliche Ablauf der Arbeiten ist wie folgt geplant:
Beginn: Ende Januar 2023
Ende: Ende Juni 2023

Nach § 15 des Bodenschätzungsgesetzes sind die Eigentümer 
und Nutzungsberechtigten der Grundstücke verpflichtet, den 
mit den örtlichen Arbeiten zur Durchführung dieses Gesetzes 
Beauftragten jederzeit das Betreten der Grundstücke zu gestat-
ten und die von ihnen für die Zwecke der Bodenschätzung als 
notwendig erachteten Maßnahmen, z. B. Aufgrabungen, zuzu-
lassen. Ein Anspruch auf Schadenersatz besteht nicht.

Finanzamt Suhl
Finanzamtsleitung

Bekanntmachung der Waldgenossenschaft 
„Faschau“ und der Waldgenossenschaft 
„Mehlweiss“, Sitz Herpf
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Mei-
ningen auf der Grundlage des § 54 b Abs. 2 Satz 2 
Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG)
Die Waldgenossenschaft „Faschau“ und die Waldgenossen-
schaft „Mehlweiss“ beabsichtigen bei der obersten Forstbehör-
de die Erstellung eines Eintragungsersuchens an das zuständige 
Grundbuchamt zu beantragen.
Hierzu werden die nachfolgenden Verzeichnisse vor der Über-
mittlung an die oberste Forstbehörde für die Dauer von vier 
Wochen zur Einsichtnahme durch ihre Mitglieder und sonstige 
Personen, die ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme 
haben, öffentlich ausgelegt.
- Verzeichnis der zur Gesamthand gehörenden Grundstücke 

(Bestandsverzeichnis) und
- Verzeichnis der Mitglieder der Gesamthand mit Namen, 

Anschrift, Geburtsdatum und Höhe des Anteils (Anteilsver-
zeichnis)

Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 01.02.2023 bis 01.03.2023 
während der Dienststunden in der Stadtverwaltung Meiningen 
und während der Dienststunden in der Geschäftsstelle der FBG 
Herpf, Kirchgasse 7, 98617 Meiningen, OT Herpf, immer am 
Montag zwischen 18.00 und 20.00 Uhr oder nach Vereinbarung 
mit den Vorsitzenden der Waldgenossenschaften.
Innerhalb der Auslegungsfrist können Einwendungen geltend 
gemacht werden.
Nach Ablauf der Auslegungsfrist übermitteln die Waldgenossen-
schaften die Verzeichnisse an die oberste Forstbehörde, wenn gegen 
die Verzeichnisse keine Einwendungen geltend gemacht wurden.

Friedel Döll Bernhard Nattermann
Vorsitzender
WG „Faschau“

Vorsitzender
WG „Mehlweiss“

Tel.: 036943 65768 Tel.: 036943 65095
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Bekanntmachung der Stadt Meiningen

Vorbereitung der Wahl der Schöffen im Jahr 2023 - 
Wahlperiode 2024-2028
Die Amtszeit der in der Strafrechtspflege tätigen Schöffen und 
Jugendschöffen läuft zum Ende des Jahres 2023 ab. Im Jahr 
2023 ist daher die Schöffenwahl durchzuführen. Die Städte und 
Gemeinden haben bis zum 15.06.2023 Vorschlagslisten für die 
Wahl der Schöffen zu erstellen.
Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Ge-
schlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berück-
sichtigen.

Das Amt des Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deut-
schen mit wenigen Ausnahmen im Alter von 25 bis 70 Jahren 
versehen werden. Jedermann und Vereinigungen jeder Art 
können jeden, der diese Voraussetzung erfüllt, zur Aufnahme 
in die Vorschlagsliste seiner Heimatgemeinde benennen. Inter-
essenten können sich auch selbst benennen. Hierbei sollten Ge-
burtsname, Familienname, Vorname, Tag und Ort der Geburt, 
Wohnanschrift und Beruf der vorgeschlagenen Personen ange-
geben werden. Zur Erleichterung der Interessenbekundung von 
Bürgern der Stadt Meiningen, die das Schöffenamt ausüben 
möchten, steht ein über das Büro des Bürgermeisters der Stadt-
verwaltung Meiningen erhältlicher Vordruck zur Verfügung. 
Erklärungen zur Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Wahl 
als Schöffin/Schöffe können auch auf der Homepage der Stadt 
Meiningen eingesehen und heruntergeladen werden.

Nähere Informationen können Sie bei den Gerichten und Ihrer 
Stadtverwaltung Meiningen erhalten.

Vorschläge oder Bewerbungen von Personen mit Wohnsitz in 
Meiningen für die Ausnahme in die Vorschlagsliste für die Wahl 
der Schöffen der Stadt Meiningen sollten möglichst bis zum 
15.04.2023 bei der Stadtverwaltung Meiningen, Schlossplatz 1, 
98617 Meiningen eingereicht werden.

Hinweis: Die Aufstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der 
Jugendschöffen obliegt den Jugendhilfeausschüssen der Land-
kreise bzw. der kreisfreien Städte. Bewerbungen für das Ju-
gendschöffenamt sind deshalb an das jeweilige Jugendamt zu 
richten.

Giesder
Bürgermeister

Vorbereitung zur Schöffenwahl 2023
1. Wer kann Schöffe werden?
Muss Voraussetzung: Deutscher
Unfähigkeit zum Schöffenamt
=> wer die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 

besitzt
=> wer wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe 

von mehr als 6 Monaten verurteilt ist
=> Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer 

Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter zur Folge haben kann

es soll nicht berufen werden
=> wer am 01.01.2023 das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 

hat
=> wer am 01.01.2023 das 70. Lebensjahr vollendet hat
=> Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste 

nicht in der Gemeinde wohnen
(ein Zweitwohnsitz ist ausreichend, wenn man sich über-
wiegend dort aufhält)

=> Personen, die gesundheitlich nicht geeignet sind
=> Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der 

deutschen Sprache für das Amt nicht geeignet sind

Bekanntmachung des Landesamtes  
für Bodenmanagemant und Geoinformation
Az: 57019014
Katasterbereich Schmalkalden
Hoffnung 30
98574 Schmalkalden

Bekanntgabe der Fortführung  
des Liegenschaftskatasters

In der
Gemeinde: Meiningen Gemarkung: Wallbach
Flurstück(e): 998/13 Flur(en): 0

wurde das Liegenschaftskataster aufgrund von örtlichen Ver-
messungsarbeiten (s. Amtsblatt Nr. 7/2022 - Offenlegung der 
Vermessungsergebnisse der Schlussvermessung in Wallbach) 
fortgeführt.

Die Fortführungsergebnisse zu den oben genannten Flurstü-
cken können von den Beteiligten des o.g. Flurstückes

vom 23.01.2023 bis 23.02.2023
in den Zeiten von

Mo. bis Fr. 08:00 - 12:00 Uhr
Mo. bis Do. 13:00 - 15:30 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

in den Räumen des
Landesamtes für
Bodenmanagement und Geoinformation
Katasterbereich Schmalkalden
Hoffnung 30, 98574 Schmalkalden

eingesehen werden.

Beim Besuch der Dienststelle sind die geltenden Hygieneregeln 
zu beachten.
Gemäß § 11 Abs. 4 des Thüringer Vermessungs- und Geoinfor-
mationsgesetzes wird durch Offenlegung das Ergebnis der Fort-
führung bekannt gegeben. Die Fortführung des Liegenschafts-
katasters gilt als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der Offenlegungsfrist kein Widerspruch eingelegt wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung kann inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim

Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
Katasterbereich Schmalkalden
Hoffnung 30, 98574 Schmalkalden

schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt wer-
den.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. Olaf Krech
Referatsleiter
siehe auch:
https://tlbg.thueringen.de/liegenschaftskataster/oeffentliche-
bekanntmachungen-der-katasterbereiche
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9. Kann ich die Kammer wechseln, wenn ich merke, dass ich 
mit meinem Vorsitzenden nicht zurechtkomme?

Nein.
Die Tage der ordentlichen Sitzungen werden für das ganze Jahr 
im Voraus festgelegt. Die Reihenfolge in der die Hauptschöffen an 
den einzelnen ordentlichen Tagen der Sitzung teilnehmen, wird 
durch Auslosung in öffentlicher Sitzung des Amtsgerichts be-
stimmt. Die Garantie des gesetzlichen Richters erfordert, dass die 
Sitzungen so geleistet werden, wie sie jährlich ausgelost werden.
 
10. Kann ich den Eid als Schöffe verweigern?
Der ehrenamtliche Richter ist vor seiner ersten Dienstleistung 
in öffentlicher Sitzung des Gerichts durch den Vorsitzenden zu 
vereidigen. Die Vereidigung gilt für die Dauer des Amtes, bei er-
neuter Bestellung auch für die sich unmittelbar anschließende 
Amtszeit. Der Schwörende soll bei der Eidesleistung die rechte 
Hand erheben.
Der ehrenamtliche Richter leistet den Eid, indem er die Worte 
spricht:
„Ich schwöre, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters ge-
treu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
getreu der Verfassung des Freistaats Thüringen und getreu 
dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen 
ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit 
und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe.“
Der Eid kann ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleis-
tet werden. Hierüber ist der Schwörende vor der Eidesleistung 
durch den Vorsitzenden zu belehren.
Gibt ein ehrenamtlicher Richter an, dass er aus Glaubens- oder Ge-
wissensgründen keinen Eid leisten wolle, so spricht er die Worte:
„Ich gelobe, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu 
dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der 
Verfassung des Freistaats Thüringen und getreu dem Gesetz zu 
erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der 
Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu 
dienen.“
Das Gelöbnis steht dem Eid gleich.
 
11. Hafte ich für etwaige Schäden, wenn ich als Schöffe an ei-

nem Urteil mitgewirkt
habe, das sich in der Rechtsmittelinstanz als falsch er-
weist?

Nein.
Schöffen unterfallen dem sog. „Spruchrichterprivileg“ des § 
839 Abs. 2 BGB. Eine Verantwortung des Schöffen besteht nur, 
wenn die Pflichtverletzung in einer Straftat besteht.
 
12. Was passiert, wenn ich meinen Wohnsitz ändere?
Entscheidend ist, ob der Wechsel des Wohnsitzes ein Verlassen des 
Amtsgerichtsbezirkes oder des Landgerichtsbezirkes zur Folge hat.
Wenn Sie nach dem Wohnsitzwechsel außerhalb des Landge-
richtsbezirkes wohnen, werden Sie gem. § 52 Abs. 1 Satz 2 GVG 
von der Schöffenliste gestrichen.
Wenn Sie nach dem Wohnsitzwechsel außerhalb des Amtsge-
richtsbezirks wohnen, aber weiterhin innerhalb des Landge-
richtsbezirkes wohnen, bleiben Sie weiterhin Schöffe. Sie sind 
allerdings in diesem Fall berechtigt, einen Antrag auf Streichung 
aus der Schöffenliste zu stellen.
 
13. Kann ich von der Teilnahme an Sitzungen befreit werden?
Wenn unabwendbare Umstände die Sitzungsteilnahme ver-
hindern oder die Dienstleistung nicht zugemutet werden kann, 
kann der Schöffe auf seinen Antrag hin von der Dienstleistung 
an bestimmten Sitzungstagen entbunden werden. Der Antrag 
ist höchstpersönlich vom Schöffen zu stellen und Bedarf keiner 
besonderen Form. Unabwendbare Umstände können zum Bei-
spiel sein:
- gesundheitliche Gründe
- ein wetterbedingter Zusammenbruch der Verkehrsverhält-

nisse

=> Personen, die in Vermögensverfall geraten sind
=> Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare, Rechts-

anwälte, gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugs-
beamte, Bedienstete des Strafvollzuges, hauptamtliche Be-

währungs- und Gerichtshelfer
=> Religionsdiener
 
2. Bei welchem Amt kann ich mich für die Aufnahme in die 

Vorschlagsliste bewerben?
Welches Amt in der Kommune für die Vorbereitung der Vor-
schlagsliste zuständig ist, ist der Organisation der Gemeinde 
überlassen. Es empfiehlt sich eine Nachfrage bei Ihrer zustän-
digen Gemeinde.

Die Vorschlagsliste für die Jugendschöffen wird hingegen vom 
Jugendamt vorbereitet.
 
3. Kann das Gericht mir als Schöffe eine Kleiderordnung vor-

geben?
Nein. Kleidung, die dem Anstand entspricht, wird vorausge-
setzt.
 
4. Welcher Zeitaufwand ist mit dem Schöffenamt verbun-

den?
Die Amtszeit dauert 5 Jahre.

Die Schöffenzahl wird so bemessen, dass jeder Schöffe voraus-
sichtlich zu nicht mehr als zwölf ordentlichen Sitzungstagen im 
Jahr herangezogen wird. Eine Sitzung kann aber Fortsetzungs-
termine haben. Das Gericht tagt vom Anfang bis zum Ende ei-
nes Prozesses in unveränderter Besetzung (ein Prozess könnte 
theoretisch Wochen oder Monate dauern).

Auf eigenen Antrag können Schöffen allerdings von der Schöf-
fenliste gestrichen werden, wenn während eines Geschäftsjah-
res an mehr als 24 Sitzungstagen eine Teilnahme erfolgte.
 
5. Kann ich bei mehreren Gerichten als ehrenamtlicher Rich-

ter tätig sein?
Sie können grundsätzlich bei verschiedenen Gerichtsbarkeiten 
als ehrenamtlicher Richter tätig sein (z.B. Schöffe und ehren-
amtlicher Arbeitsrichter). Sie können allerdings in einem Ge-
richtszweig nicht bei mehreren Gerichten als ehrenamtlicher 
Richter tätig sein. Sie können beispielsweise nicht Schöffe bei 
mehreren Gerichten sein oder gleichzeitig Jugendschöffe und 
Erwachsenenschöffe.
 
6. Kann man sich gleichzeitig als Schöffe und als Jugend-

schöffe bewerben?
Man kann sich für beide Schöffenämter bewerben. Wer zufällig 
für beide Ämter gewählt wird, kann allerdings nur ein Schöffen-
amt annehmen.
 
7. Kann ich als Polizeibeamter im Ruhestand Schöffe wer-

den?
Ja. Nur Polizeivollzugsbeamte im aktiven Dienst sollen nicht als 
Schöffe berufen werden.
 
8. Kann ich mir das Gericht aussuchen, bei dem ich zum 

Schöffen berufen werde?
Nein.
Sie können nur Schöffe bei einem Amtsgericht oder Landge-
richt werden in dessen Bezirk sie wohnen. Ob sie als Schöffe für 
das Amts- oder Landgericht gewählt werden, entscheidet der 
Schöffenwahlausschuss.
Sie können aber entscheiden, ob Sie sich als Jugend- oder Er-
wachsenenschöffe bewerben
wollen. Wobei anzumerken ist, dass Jugendschöffen erziehe-
risch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein sollen.
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der Praxis sollte das direkte Gespräch mit dem Arbeitgeber ge-
sucht werden, um etwaige Zweifelsfragen über die tatsächliche 
Handhabung zu klären.
Anders ist die Situation bei Beamten. Hier besteht im Hinblick 
auf § 21 Abs. 2 Thüringer Urlaubsverordnung eine eindeutige 
Regelung, wonach für die Zeit der notwendigen Abwesenheit 
unter Fortgewährung der Bezüge Urlaub gewährt werden kann.
 
18. Wie kann sich der ehrenamtliche Richter / der Schöffe vor 

Nachteilen im Arbeitsverhältnis schützen?
Erleidet der ehrenamtliche Richter oder Schöffe trotz der klaren 
Rechtslage Nachteile, kann er konkret Folgendes tun:
Zunächst sollte er das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen 
und ihm die Tätigkeit des Schöffen erläutern.
Wenn dies nicht fruchtet, sollte der Schöffe bzw. der ehren-
amtliche Richter mit seinem Vorsitzenden darüber sprechen, 
damit dieser oder der Gerichtspräsident bei dem Arbeitgeber 
das nötige Verständnis und die Einhaltung der gesetzlichen Be-
stimmungen erwirkt.
Schließlich kann der Schöffe / ehrenamtliche Richter auch die 
Arbeitsgerichte wegen beruflich erlittener Nachteile um Schutz 
anrufen. Kündigungen wegen der Schöffentätigkeit, Abmah-
nungen oder die Aufforderung, zur Wahrnehmung der Schöf-
fentätigkeit Erholungsurlaub zu nehmen, sind rechtswidrig und 
werden von den Arbeitsgerichten aufgehoben.
 
19. Fällt auch die An- und Abreisezeit des Schöffen/ehrenamt-

lichen Richters von und zum Gericht unter die auf die Ar-
beitszeit anrechenbare Zeit?

Nein. Da die Anreise zum Dienst bzw. zur Arbeit nicht in die Ar-
beitszeit eines Beamten, Angestellten oder Arbeiters fällt, stellt 
auch die Anreise zum Gericht und die Rückfahrt nach Hause 
oder in den Dienst keine Arbeitszeit dar. Diese Zeit ist daher 
dem Zeitkonto des Arbeitnehmers oder Bediensteten nicht 
gutzuschreiben. Allerdings wird nach § 18 JVEG der gesamte 
Verdienstausfall, der dem Schöffen oder Richter durch seine 
Heranziehung entstanden ist, entschädigt. Dazu gehören unter 
Umständen auch die durch die An- und Abreise verursachten 
finanziellen Einbußen. Diese Entschädigungsregelungen sollen 
aber nur einen finanziellen Verlust für tatsächlich erlittene Ein-
kommenseinbußen ausgleichen; mit der Definition von Arbeits-
zeit haben sie nichts zu tun.
 
20. Welche Möglichkeiten der Arbeitsbefreiung hat ein Schöf-

fe oder ehrenamtlicher Richter, der zur Nachtschicht ein-
gesetzt ist?

Soweit die Schicht vor dem Schöffendienst liegt, hat der Schöf-
fe die Pflicht, körperlich wie geistig frisch zur Verhandlung zu 
erscheinen. Er hat damit das Recht, die Schicht so rechtzeitig 
zu beenden, dass er ausgeruht bei Gericht erscheinen kann. 
Für die versäumten Stunden erhält er Entschädigung für den 
Verdienstausfall. Komplizierter ist allerdings die Frage, wie zu 
verfahren ist, wenn sich die Nacht- oder Spätschicht an die Ver-
handlung anschließt.
Da die Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter keine Arbeitszeit im 
Sinne der Arbeitsschutzgesetze und der tarifvertraglichen Be-
stimmungen ist, sehen die gesetzlichen und tarifvertraglichen 
Regelungen keine Begrenzung vor. Allerdings ist es einem Schöf-
fen kaum zuzumuten, im Anschluss an eine Hauptverhandlung 
von 8 oder 10 Stunden eine komplette Spät- oder Nachtschicht 
zu arbeiten. Hier sollte im Einzelfall eine Einigung mit dem Ar-
beitgeber, ggf. unter Beteiligung des jeweiligen Vorsitzenden 
oder Gerichtspräsidenten, herbeigeführt werden.
21. Muss ein Schöffe oder ehrenamtlicher Richter, der im öf-

fentlichen Dienst beschäftigt ist, diese Tätigkeit seinem 
Dienstherrn als Nebentätigkeit anzeigen bzw. von ihm ge-
nehmigen lassen?

Nein. Der Einsatz als Schöffe bzw. ehrenamtlicher Richter ist kei-
ne Nebentätigkeit im Sinne der Nebentätigkeitsverordnung. Un-
abhängig davon empfiehlt es sich aber immer, den Dienstherrn 

- hoheitliche Freiheitsbeschränkungen
(z.B. Quarantäne, Unterbringungen der verschiedensten 
Art)

- nicht verschiebbare öffentlich-rechtliche Dienstleistungen
(z.B. Wehrübungen, Katastropheneinsatz)

Eine Unzumutbarkeit der Dienstleistung kann zum Beispiel be-
stehen, wenn eine urlaubsbedingte Ortsabwesenheit vorliegt.
Berufliche Interessen können nur in Ausnahmefällen eine Unzu-
mutbarkeit begründen.
 
14. Wer nimmt an der Verhandlung teil, wenn der Ersatzschöf-

fe wegen Verhinderung des Hauptschöffen zu einer Ver-
handlung geladen wird und der Hauptschöffe dann aber 
doch erscheint?

Der Ersatzschöffe.
Mit der Entscheidung über die Entbindung ist der Hauptschöffe 
nicht mehr der gesetzliche Richter. Dabei bleibt es, auch wenn 
die Verhinderung später entfällt.
 
15. Wie wird der Nachweis geführt, dass ich als Schöffe aus 

gesundheitlichen Gründen nicht an der Hauptverhandlung 
teilnehmen konnte?

Der Richter wird regelmäßig den Nachweis durch ein ärztliches 
Attest verlangen.
 
16. Ist der Arbeitgeber verpflichtet, den ehrenamtlichen Rich-

ter/Schöffen für Gerichtstermine freizustellen?
Ja. Ein Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, einen Schöffen 
bzw. ehrenamtlichen Richter für die Dauer der Sitzungstätig-
keit freizustellen. Nur ausnahmsweise, wenn unüberwindliche 
Schwierigkeiten mit schweren wirtschaftlichen Folgen für den 
Betrieb einer Terminswahrnehmung im Einzelfall entgegenste-
hen, kann der Arbeitgeber eine Freistellung verweigern.
Dies ist jedoch nur ausnahmsweise und unter strengen Voraus-
setzungen zulässig. In solchen Fällen einer Verhinderung des 
Schöffen /ehrenamtlichen Richters aus zwingenden (berufli-
chen) Gründen ist es unerlässlich, dass der verhinderte ehren-
amtliche Richter nach Erhalt der Ladung die Geschäftsstelle des 
Gerichts oder den Vorsitzenden Richter umgehend schriftlich 
unter Angabe der Gründe verständigt. Bei kurzfristiger Verhin-
derung ist dies zusätzlich sofort vorab fernmündlich oder per 
Telefax mitzuteilen. Die Freistellungsverpflichtung trifft sämtli-
che Arbeitgeber, gleich ob das Arbeitsverhältnis mit einem pri-
vaten, einem öffentlichen, einem kirchlichen oder einem karita-
tiven Arbeitgeber eingegangen wurde.
 
17. Werde ich für die Sitzungszeit als Schöffe von meinem Ar-

beitgeber freigestellt und bekomme ich die vollständige 
Sitzungszeit als Arbeitszeit angerechnet?

Die Arbeitsgerichte haben schon seit langem in ständiger 
Rechtsprechung entschieden, dass der Arbeitgeber verpflichtet 
ist, den Arbeitnehmer für die Leistung seiner Dienstpflicht beim 
Gericht freizustellen (so z. B. LAG Düsseldorf, Beschluss vom 
20.7.1998, Az.: 7 Ta 212/98).
Wiederkehrend auftretende Schwierigkeiten bestehen in der 
Praxis bezüglich der vollständigen Anrechnung von geleisteten 
Sitzungszeiten ehrenamtlicher Richter auf ihr Arbeitszeitgutha-
ben. Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 22.01.2009 
(GZ.: 6 AZR 78/08) entschieden, dass bei der Tätigkeit als eh-
renamtlicher Richter während der Gleitzeit kein Anspruch auf 
eine Zeitgutschrift besteht. Nach Rechtsauffassung des Bundes-
arbeitsgerichts verpflichtet § 29 TVöD Arbeitgeber nicht dazu, 
Arbeitnehmern, die ihr Amt als ehrenamtliche Richter zu einer 
Zeit ausüben, in der sie nach einem für das Arbeitszeitverhält-
nis geltenden flexiblen Arbeitszeitmodell Gleitzeit in Anspruch 
nehmen können, eine Zeitgutschrift zu gewähren. Eine solche 
Gutschrift habe nur für die in die Kernarbeitszeit fallende Tätig-
keit als ehrenamtlicher Richter zu erfolgen. Die Tarifbeschäftig-
ten unterfallen der Tarifautonomie der Tarifvertragsparteien. In 
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und seinem Tätigkeitsmittelpunkt abwesend sein muss, ein Ta-
gegeld.
Die Höhe des Tagesgeldes richtet sich nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 
5 Satz 2 des Einkommenssteuergesetzes.
Das Tagegeld beträgt zurzeit:
• 28 Euro für jeden Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer 

24 Stunden von seiner Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte 
abwesend ist,

• jeweils 14 Euro für den An- und Abreisetag, wenn der Ar-
beitnehmer an diesem, einem anschließenden oder vorher-
gehenden Tag außerhalb seiner Wohnung übernachtet,

• 14 Euro für den Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer 
ohne Übernachtung außerhalb seiner Wohnung mehr als 
8 Stunden von seiner Wohnung und der ersten Tätigkeits-
stätte abwesend ist; beginnt die auswärtige berufliche Tä-
tigkeit an einem Kalendertag und endet am nachfolgenden 
Kalendertag ohne Übernachtung, werden 14 Euro für den 
Kalendertag gewährt, an dem der Arbeitnehmer den über-
wiegenden Teil der insgesamt mehr als 8 Stunden von sei-
ner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist

c. Ersatz für sonstige Aufwendungen (§ 7 JVEG)
Hat der Schöffe neben Fahrtkosten und Aufwand für die Ab-
wesenheit vom Wohn- oder Arbeitsort weitere bare Auslagen, 
so können sie ihm nach § 7 JVEG ersetzt werden, soweit sie 
notwendig sind. Dies können z.B. die Kosten einer alleinerzie-
henden Mutter sein, die keinen Kindergartenplatz hat und eine 
Nachbarin mit der Beaufsichtigung des Kindes beauftragt und 
ihr dafür eine angemessene Entschädigung zahlt.
d. Entschädigung für Zeitversäumnis (§ 16 JVEG)
Die Entschädigung für Zeitversäumnis beträgt 7 Euro je Stunde. 
Die Entschädigung ist ein Ausgleich für die mit der Heranzie-
hung als Schöffe verbundenen Belastung. Die Entschädigung 
wird für die gesamte Dauer der Heranziehung einschließlich 
notwendiger Reise- und Wartezeiten gewährt.
e. Entschädigung für Nachteile bei der Haushaltsführung (§ 

17 JVEG)
Ein Schöffe, der einen eigenen Haushalt für mehrere Personen 
führt, erhält neben der Entschädigung für Zeitversäumnis eine 
zusätzliche Entschädigung für Nachteile bei der Haushaltsfüh-
rung von 17 Euro je Stunde, wenn er nicht erwerbstätig ist oder 
wenn er teilzeitbeschäftigt ist und außerhalb der vereinbarten 
regelmäßigen Arbeitszeit als Schöffe herangezogen wird. „Meh-
rere Personen“ bedeutet, dass neben dem Schöffen noch min-
destens eine weitere Person zum Haushalt gehört.
Die Entschädigung von Teilzeitbeschäftigten wird für höchstens 
zehn Stunden je Tag gewährt abzüglich der Zahl an Stunden, die 
der vereinbarten regelmäßigen täglichen Arbeitszeit entspricht.
Die Entschädigung wird nicht gewährt, soweit Kosten einer not-
wendigen Vertretung erstattet werden.
f. Entschädigung für Verdienstausfall (§ 18 JVEG)
Für einen eingetretenen Verdienstausfall erhält der Schöffe ne-
ben der Entschädigung für Zeitversäumnis eine zusätzliche Ent-
schädigung, die sich nach dem regelmäßigen Bruttoverdienst 
einschließlich der vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversi-
cherungsbeiträge richtet, jedoch höchstens 29 Euro je Stunde 
beträgt.

Die Entschädigung beträgt bis zu 55 Euro je Stunde für ehren-
amtliche Richter, die in demselben Verfahren an mehr als 20 
Tagen herangezogen oder innerhalb eines Zeitraums von 30 Ta-
gen an mindestens 6 Tagen ihrer regelmäßigen Erwerbstätigkeit 
entzogen werden.

Die Entschädigung beträgt bis zu 73 Euro je Stunde für ehren-
amtliche Richter, die in demselben Verfahren an mehr als 50 
Tagen herangezogen werden.

so früh wie möglich über die Übertragung des Schöffenamtes 
bzw. des Amtes des ehrenamtlichen Richters zu informieren. 
Nur so kann eine reibungslose Freistellung und eine sinnvolle 
Personalplanung für den Dienstherrn gewährleistet werden.
Gleiches gilt für einen privaten Arbeitgeber.
 
22. Bezahlen die Gerichte in Thüringen die Teilnahme an Wei-

terbildungsveranstaltungen?
Nein.
Eine Ausnahme besteht nur, wenn die Gerichte selbst Fortbil-
dungsveranstaltungen anbieten und die Übernahme der Kosten 
zusichern.
 
23. Wird die Schöffentätigkeit vergütet?
Das Schöffenamt ist ein Ehrenamt. Eine Vergütung wird nicht 
gewährt.
Es werden allerdings Entschädigungen für die Tätigkeit gewährt. 
Die Entschädigungen richten sich nach dem Gesetz über die 
Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmet-
schern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädi-
gung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Rich-
tern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und 
-entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004.
Ehrenamtliche Richter (also auch Schöffen) erhalten danach als 
Entschädigung:
a. Fahrtkostenersatz (§ 5 JVEG)
b. Entschädigung für Aufwand (§ 6 JVEG)
c. Ersatz für sonstige Aufwendungen (§ 7 JVEG)
d. Entschädigung für Zeitversäumnis (§ 16 JVEG)
e. Entschädigung für Nachteile bei der Haushaltsführung (§ 17 

JVEG)
f. Entschädigung für Verdienstausfall (§ 18 JVEG)

Nach derzeitigem Stand (07.11.2017) stellen sich die Entschä-
digungsleistungen wie folgt dar:
a. Fahrtkostenersatz (§ 5 JVEG)
Dem Schöffen werden die notwendigen Fahrtkosten vom 
Wohnort zum Gericht erstattet.
Anreise mit eigenem Pkw
Bei Benutzung eines eigenen oder unentgeltlich zur Nutzung 
überlassenen Kraftfahrzeugs werden zur Abgeltung der An-
schaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie zur Ab-
geltung der Abnutzung des Kraftfahrzeugs 0,42 Euro für jeden 
gefahrenen Kilometer ersetzt zuzüglich der durch die Benut-
zung regelmäßig anfallenden baren Auslagen, insbesondere der 
Parkentgelte.
Anreise mit einem Fahrrad
Es wird keine Erstattung von Fahrtkosten gewährt.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Bei Benutzung von öffentlichen, regelmäßig verkehrenden Be-
förderungsmitteln werden die tatsächlich entstandenen Ausla-
gen bis zur Höhe der entsprechenden Kosten für die Benutzung 
der ersten Wagenklasse der Bahn einschließlich der Auslagen 
für Platzreservierung und Beförderung des notwendigen Ge-
päcks ersetzt.
Erstattung von Fahrtkosten bei Anreise von einem anderen Ort
Wird die Reise zum Ort des Termins von einem anderen als dem 
in der Ladung oder Terminsmitteilung bezeichneten oder der 
zuständigen Stelle unverzüglich angezeigten Ort angetreten 
oder wird zu einem anderen als zu diesem Ort zurückgefahren, 
werden Mehrkosten nach billigem Ermessen nur dann ersetzt, 
wenn der Berechtigte zu diesen Fahrten durch besondere Um-
stände genötigt war.
b. Entschädigung für Aufwand (§ 6 JVEG)
Wenn die Gerichtsverhandlung nicht am Wohn- oder Arbeitsort 
des Schöffen stattfindet, erhält er für die Zeit, während der er 
aus Anlass der Wahrnehmung des Termins von seiner Wohnung 
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Anlage 1 

(zu Nummer 2.2) 
 

An die  
Gemeinde 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
 
 
________________________________ 

 

 
 
 
 
Gemeinde Ihres 
Wohnsitzes 

 
 
Erklärungen zur Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Wahl als 
Schöffin/Schöffe  
 
Ich interessiere mich für die Tätigkeit als Schöffin/Schöffe und bitte um die Aufnahme 
in die Vorschlagsliste meiner Gemeinde für die Schöffenwahl 2023.  
 
 
Zu meiner Person teile ich Folgendes mit: 
(Bitte vollständig ausfüllen!) 

 

 
    
Familienname:  Vorname:  
    
Geburtsname (falls abweichend vom Familiennamen):  
    
Geburtstag:     1 9     
    
Geburtsort:  
(bitte Gemeinde und Landkreis angeben; sofern der Geburtsort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt, bitte Gemeinde und Land angeben) 
Beruf:  
    
Anschrift:  
    
frühere 
Schöffentätigkeiten 

 

 Wann? (Zeitraum)  Wo? 
 
Mir ist bekannt, dass nach § 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes folgende Perso-
nen zum Schöffenamt unfähig sind, nämlich: 

 
1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 

Ämter nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheits-
strafe von mehr als sechs Monaten verurteilt sind; 
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2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die 
den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben 
kann.  

 
 
Hierzu gebe ich folgende Erklärung ab: 
 
Die vorbenannten Tatbestände, die zur Unfähigkeit für das Schöffenamt führen, lie-
gen in meiner Person nicht vor. Ich bin mit der Einholung einer unbeschränkten Aus-
kunft aus dem Bundeszentralregister für Zwecke der Rechtspflege (§ 41 Abs. 1 Nr. 1 
BZRG) durch das für die Schöffenwahl zuständige Gericht einverstanden. 
 
 
Mir ist bekannt, dass nach § 44a des Deutschen Richtergesetzes nicht zu dem Amt 
eines ehrenamtlichen Richters berufen werden soll, wer 
 
1. gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit versto-

ßen hat oder 
 
2.  wegen einer Tätigkeit als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des 

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Repub-
lik im Sinne des § 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes vom 20. Dezember 
1991 (BGBl. I S. 2272) oder als diesen Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5 des Stasi-
Unterlagen-Gesetzes gleichgestellte Person für das Amt eines ehrenamtlichen 
Richters nicht geeignet ist. 

 
Hierzu gebe ich folgende Erklärung ab: 
 
Ich habe nicht gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit 
verstoßen. 
 
Ich bin mir bewusst, dass Schöffen als ehrenamtliche Richter einer Pflicht zur beson-
deren Verfassungstreue unterliegen. Ich erkläre, dass ich mich zur freiheitlich demo-
kratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekenne und die Grun-
dentscheidungen der Verfassung anerkenne. 
 
Ich versichere hiermit, dass ich niemals in einem offiziellen Arbeits- oder Dienstver-
hältnis des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR gestanden habe, niemals 
Offizier im besonderen Einsatz war (Hauptamtlicher Mitarbeiter), mich niemals zur 
Lieferung von Informationen an den Staatssicherheitsdienst bereit erklärt habe (Inof-
fizielle Mitarbeiter), niemals zu den Personen gehört habe, die gegenüber Mitarbei-
tern des Staatssicherheitsdienstes hinsichtlich deren Tätigkeit für den Staatssicher-
heitsdienst rechtlich oder faktisch weisungsbefugt waren und niemals inoffizieller 
Mitarbeiter des Arbeitsgebietes I der Kriminalpolizei der Volkspolizei war. Ich bin mit 
der Einholung der erforderlichen Auskünfte bei dem zuständigen Stasi-Unterlagen-
Archiv einverstanden. 
 
Ich bin mir bewusst, dass Schöffen als ehrenamtliche Richter einer Pflicht zur beson-
deren Verfassungstreue unterliegen. Ich erkläre, dass ich mich zur freiheitlich demo-
kratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekenne und die Grun-
dentscheidungen der Verfassung anerkenne. 
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Von den beiliegenden Datenschutzhinweisen nach der Datenschutz-
Grundverordnung habe ich Kenntnis genommen. In die Erhebung, Speicherung und 
Verarbeitung meiner mit dieser Erklärung erhobenen personenbezogenen Daten 
zum Zwecke der ordnungsgemäßen Auswahl und Berufung der ehrenamtlichen 
Richter in der Strafgerichtsbarkeit willige ich ausdrücklich ein. Ich bin einverstanden, 
dass die Daten an die Gemeindevertretung und den Schöffenwahlausschuss weiter-
gegeben werden. Die Übermittlung darf nur zum Zweck der Schöffenwahl erfolgen. 
 
 
Die Richtigkeit der vorstehend gemachten Angaben und Erklärungen bestätige ich 
noch einmal ausdrücklich mit meiner Unterschrift. 
 
 
Ort:  Datum:  
    
Unterschrift:    
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Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Untermaßfeld

Öffentliche Bekanntmachung

über Nachschätzungsarbeiten aufgrund des § 11 
des Bodenschätzungsgesetzes  
(Neufassung vom 20.12.2007)  
in Teilen der Gemarkung Untermaßfeld
Aufgrund wesentlich veränderter Ertragsbedingungen ist eine 
Überprüfung und Nachschätzung der bodengeschätzten Flä-
chen erforderlich geworden.

Nach den Bestimmungen der Neufassung des Bodenschät-
zungsgesetzes vom 20. Dezember 2007 (§ 18 BodSchätzG) in 
Verbindung mit § 6c der Thüringer Verordnung zur Bestimmung 
der Bezirke und Sitze der Finanzämter und zur Übertragung 
von Zuständigkeiten (ThürFAZustVO) sind diese Arbeiten vom 
Schätzungsausschuss des Finanzamtes Suhl durchzuführen.

Der zeitliche Ablauf der Arbeiten ist wie folgt geplant:
Beginn: Ende Januar 2023
Ende: Ende Juni 2023

Nach § 15 des Bodenschätzungsgesetzes sind die Eigentümer 
und Nutzungsberechtigten der Grundstücke verpflichtet, den 
mit den örtlichen Arbeiten zur Durchführung dieses Gesetzes 
Beauftragten jederzeit das Betreten der Grundstücke zu gestat-
ten und die von ihnen für die Zwecke der Bodenschätzung als 
notwendig erachteten Maßnahmen, z. B. Aufgrabungen, zuzu-
lassen. Ein Anspruch auf Schadenersatz besteht nicht.

Finanzamt Suhl
Finanzamtsleitung

Ende des amtlichen Teils

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
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